
 
Beschluss Nr. V-78 
 
aus der 8. Sitzung 
der Verbandskammer 
am Mittwoch, 14.12.2022 

 

 
 
 
7. 3. Änderung des wirksamen Flächennutzungsplans der Stadt Nidda, 

Stadtteil Ober-Schmitten im Gebiet „Medizinisches Zentrum“ durch 
den Regionalverband FrankfurtRheinMain 
hier: Aufstellungsbeschluss mit anschließender frühzeitiger 
Beteiligung 

V-2022-54 

 

Beschluss: 

1. Gemäß §§ 2 Abs. 1 und 205 Baugesetzbuch (BauGB) in Verbindung mit § 22 des 
Gesetzes über die Metropolregion Frankfurt/Rhein-Main (MetropolG) wird das 
Verfahren zur 3. Änderung des Flächennutzungsplans (FNP) der Stadt Nidda, 
Stadtteil Ober-Schmitten im Gebiet „Medizinisches Zentrum“ durch den 
Regionalverband FrankfurtRheinMain eingeleitet. 

Gemäß den vorgelegten Planzeichnungen wird folgendes geändert: 

Die betreffende Planfläche ist im Flächennutzungsplan der Stadt Nidda als 
Grünfläche gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 5 BauGB sowie gewerbliche Baufläche (G) 
gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 BauGB in Verbindung mit § 1 Abs. 1 Nr. 3 BauNVO 
dargestellt. Im Zuge der Aufstellung des Bebau-ungsplans OS 14 „Medizinisches 
Zentrum“ soll der Flächennutzungsplan gemäß § 8 Abs. 3 BauGB im 
Parallelverfahren entsprechend geändert werden. Dabei wird das gesamte 
Plangebiet als gemischte Baufläche (M) gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 BauGB in 
Verbindung mit § 1 Abs. 1 Nr. 2 BauNVO dargestellt. 

Der Geltungsbereich der Änderung umfasst die Flurstücke 107/2 teilweise, 107/3 
und 261 in der Flur 4, Gemarkung Unter-Schmitten sowie die Flurstücke 204/1 
teilweise, 491/3 teilweise, 491/5 teilweise (Weg) (Nidda), 209/1, 209/2, 460 
teilweise (Weg), 500, in der Flur 1, Gemarkung Ober-Schmitten. 

2. Dem schriftlichen Antrag der Stadt Nidda vom 13.07.2022 auf die o.g. Änderung 
des FNP wird stattgegeben. 

3. Der Beschluss der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Nidda zur Änderung 
des Flächennutzungsplans vom 14.09.2021 (Drucksache 187/2021, Dokument 
vom 23.09.2021) wird hiermit aufgehoben. 

4. Die Einleitung des Verfahrens ist im Staatsanzeiger für das Land Hessen 
öffentlich bekannt zu machen. 

5. Der Regionalvorstand wird beauftragt, das weitere Verfahren, insbesondere die 
Abstimmung gemäß § 2 Abs. 2 BauGB, die Beteiligung gemäß § 4 Abs. 1 
BauGB, sowie die Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB 
durchzuführen. 
 



 
 
 

 
 
 

 

 

6. Der Regionalvorstand wird beauftragt, die Vorlage der Regionalversammlung 
Südhessen zur Kenntnisnahme vorzulegen. 

 
Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig 
 
 
Für die Richtigkeit: 
 

  
 
Ute Lauer 
Schriftführerin 
 
 
 




